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(3) Zum wesentlichen Inhalt des Kreditvertrages ge
hören
— der Kreditzweck, '
— die Kredithöhe und die Termine der Inanspruch

nahme,
— die Höhe der einzusetzenden Eigenmittel,
— die Kreditfrist und die Tilgungsraten,
— der Zinssatz,
— die Folgen bei Vertragsverletzung,
— die Verpflichtung zur Mitteilung von Veränderun

gen, die Einfluß auf die Erfüllung des Kreditver
trages haben.

(4) Die Bank ist berechtigt und verpflichtet, spezifi
sche Kreditbedingungen differenziert mit den Genos
senschaften entsprechend dem erreichten Stand ihrer 
Wirtschaftsführung zu vereinbaren. Durch Vereinba
rung von solchen Kreditbedingungen ist zu erreichen, 
daß die Kontrolle auf besondere Schwerpunkte des Re
produktionsprozesses gelenkt und die Genossenschafts
bauern bei ihren Anstrengungen zur Erfüllung und 
Überbietung der Planziele wirkungsvoll unterstützt 
werden. Diese Kreditbedingungen sind so zu verein
baren, daß sie im Laufe des Planjahres meßbar sowie 
durch die Kollektive der Genossenschaftsbauern beein
flußbar und abrechenbar sind. Bei guter Wirtschafts
führung verzichtet die Bank auf die Vereinbarung von 
spezifischen Kreditbedingungen.

(5) Die allgemeinen Kreditvoraussetzungen gemäß 
§ 2 Abs. 3 sind Vertragsinhalt, ohne daß sie ausdrück
lich vereinbart werden müssen.

(6) Der Kreditvertrag ist in schriftlicher Form zwi
schen den Genossenschaften und der Bank abzu
schließen.

(7) Die Genossenschaften und die Bank sind ver
pflichtet, den Kreditvertrag zu ändern, wenn sich da
durch bessere Möglichkeiten des rationellen Einsatzes 
der Eigenmittel und der Kredite bei den Genossen
schaften ergeben, und ihn aufzuheben, wenn das Kre
ditbedürfnis nicht mehr vorhanden ist.

§ 10 
Kreditzinsen

(1) Bei der Vereinbarung der Zinsen sind die für die 
jeweilige Kreditart unter Berücksichtigung der ökono
mischen Ursachen des Kreditbedarfs sowie der volks
wirtschaftlichen Bedeutung des Kreditzwecks differen
ziert festgelegten Zinssätze anzuwenden.

(2) Bei Nichteinhaltung vertraglich vereinbarter Be
dingungen durch die Genossenschaften sowie bei einem 
zusätzlich entstehenden Kreditbedarf zur Uberbrük- 
kung zeitweiliger Liquiditätsschwierigkeiten bzw. zur 
Finanzierung nicht erwirtschafteter Eigenmittel ist sei
tens der Bank gemeinsam mit den Genossenschaften 
über Maßnahmen zur Beseitigung der Ursachen zu be
raten. Die Bank kann nach sorgfältiger Prüfung in Ab
hängigkeit von Umfang, Ursachen und Zeitdauer der 
Unplanmäßigkeiten differenzierte Zinszuschläge bis zu 
3% berechnen.

(3) Im Kreditvertrag kann die teilweise Erstattung 
von Zinszuschlägen unter der Voraussetzung vereinbart 
werden, daß die Ursachen, die zum Zinszuschlag führ

ten, nachhaltig beseitigt wurden und eine positive Wir
kung auf die Initiative der Genossenschaftsbauern er
reicht wurde.

§11
Materielle Verantwortlichkeit

(1) Die Vertragspartner sind für die Nichterfüllung 
oder nicht gehörige Erfüllung der vertraglichen Pflich
ten materiell verantwortlich. Die materielle Verant
wortlichkeit ist ausgeschlossen, soweit die Pflichtver
letzung vom anderen Partner oder durch Umstände 
unabwendbarer Gewalt verursacht wurde. Bei Scha
denersatzforderungen kann der Partner von den 
Rechtsfolgen der Verantwortlichkeit nach den Grund
sätzen des § 82 des Vertragsgesetzes vom 25. Februar 
1965 (GBl. I S. 107) befreit werden.

(2) Die Bank kann bei Verletzung des Kreditvertra
ges durch die Genossenschaften nach sorgfältiger Prü
fung und eingehender Beratung mit den Genossen
schaftsbauern entsprechend der ökonomischen Situation 
der Genossenschaften

— Zinszuschläge entsprechend § 10 berechnen,

— den Kredit für den künftigen Zeitraum nur in ver
ringerter Höhe gewähren,

— den Kredit vorzeitig zurückfordern. Über die Rück
zahlungstermine sollten die Genossenschaften mit 
der Bank eine Vereinbarung treffen.

Die Einleitung entsprechender Maßnahmen ist den 
Genossenschaften schriftlich mitzuteilen.

(3) Sind in Ausnahmefällen seitens der Genossen
schaften die Kreditvoraussetzungen nicht mehr gege
ben, kann die weitere Kreditgewährung davon abhän
gig gemacht werden, daß

— unter Leitung des Rates für landwirtschaftliche Pro
duktion und Nahrungsgüterwirtschaft für diese Ge
nossenschaften gemeinsam mit den Genossenschafts
bauern Entwicklungsprogramme zur Überwindung 
der Ursachen und Wiederherstellung der Kreditvor
aussetzungen ausgearbeitet, von der Mitgliederver
sammlung beschlossen und durch den Rat für land
wirtschaftliche Produktion und Nahrungsgüterwirt
schaft bestätigt werden,

— die Genossenschaften das Revisionsorgan für land
wirtschaftliche Produktionsgenossenschaften bzw. 
die VdgB-Bäuerliche Handelsgenossenschaften das 
für sie zuständige Revisionsorgan zur Prüfung ihrer 
Wirtschaftstätigkeit in Anspruch nehmen.

§12
Bankenkontrolle

(1) Die Bank verbindet mit der Kreditgewährung 
die Kontrolle über die wirtschaftliche Tätigkeit der 
Genossenschaften. Sie führt diese Kontrolle differen
ziert entsprechend den Bedingungen des Kreditvertra
ges und dem erreichten Stand der Wirtschaftsführung 
der Genossenschaften durch.

(2) Die Kontrollergebnisse sind mit den Genossen
schaftsbauern auszuwerten. Dabei hat die Bank durch 
konstruktive Hinweise zur Beseitigung aufgetretener 
Mängel beizutragen, zur rationellen Durchführung des 
Reproduktionsprozesses Vorschläge zu unterbreiten


